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2.  Die Kernvorschrift im TVöD-VKA

Der TVöD-VKA hat mit § 12 im Wesentlichen die Bestimmungen des 
§ 22 BAT-VKA übernommen und redaktionell angepasst:

§ 12 TVöD-VKA – Eingruppierung

(1) Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätig-
keitsmerkmalen der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA). Die/Der Beschäf-
tigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist.

(2) 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren 
Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend 
auszuübende Tätigkeit entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tätigkeit 
entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich 
mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen 
die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeits-
merkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 3Kann die Erfüllung einer Anfor-
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derung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge 
festgestellt werden (z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvor-
gänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zu-
sammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere An-
forderungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen 
auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 5Ist in einem 
Tätigkeitsmerkmal ein von den Sätzen 2 bis 4 abweichendes zeitliches Maß 
bestimmt, gilt dieses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine 
Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch 
diese Anforderung erfüllt sein.

Protokollerklärung zu Absatz 2:

1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangs-
arbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu 
einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen 
(z.B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Wider-
spruchs oder eines Antrags, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeich-
nung, Konstruktion einer Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines 
Antrags auf eine Sozialleistung, Betreuung einer Person oder Personen-
gruppe, Durchführung einer Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeit). 
2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei 
hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden. 3Eine 
Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in einem Tätigkeits-
merkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Ent-
geltgruppe. 

(3) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzuge-
ben.

Danach gilt der sogenannte Grundsatz der Tarifautomatik: Der 
Mitarbeiter „wird“ nicht, vielmehr „ist“ er in eine Entgeltgruppe 
eingruppiert (vgl. § 12 Abs. 1 TVöD-VKA). Es erfolgt somit kein „Ein-
gruppierungsakt“, sondern eine „automatische“ Eingruppierung. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von einem „Akt der Rechts-
anwendung“, mit dem die Äußerung einer Rechtsansicht durch den 
Arbeitgeber verbunden ist (vgl. BAG 15.06.2011, 4 AZR 737/09, AP 
Nr. 7 zu §§ 22, 23 BAT Rückgruppierung).

Nach diesem Modell kann es folglich keine falsche Eingruppierung 
geben; sie ist immer korrekt. Es ist eine andere Frage, ob der Ar-
beitgeber das tarifgerechte Ergebnis erkannt hat (Richter/Gamisch/
Mohr, gEG, IV.B.4, S.  1 m.  w.  N.). Objektive Fehler bei der Ein-
gruppierung können deshalb grundsätzlich mit einer sogenannten 
korrigierenden Herabgruppierung beseitigt werden (vgl. Richter/
Gamisch/Mohr, gEG, IV.B.13.3).

fachbuch.indd   16 25.03.2021   12:17:31



2. Die Kernvorschrift im TVöD-VKA

17www.WALHALLA.de

1

§ 12 TVöD-VKA schreibt vor, dass im Rahmen der Tarifautomatik zur 
Bewertung der Tätigkeit Arbeitsvorgänge gebildet werden, denen 
Zeitanteile zugeordnet werden.

 Darüber hinaus regelt § 13 TVöD-VKA:

§ 13 TVöD-VKA – Eingruppierung in besonderen Fällen

(1) 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht 
übertragen worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 
[VKA] Abs. 2 Satz 1) nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie 
den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner bisherigen Ent-
geltgruppe entspricht (§ 12 [VKA] Abs. 2 Sätze 2 bis 6), und hat die/der 
Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate 
lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats 
in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs 
Kalendermonate gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß.

(2) 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, 
Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vor-
bereitung auf eine Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr 
als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die 
Frist von sechs Monaten eingerechnet. 2Bei einer längeren Unterbrechung 
oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach 
der Beendigung der Unterbrechung von neuem.

(3) Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine 
Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen 
Entgeltgruppe entspricht, gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß.

Protokollerklärung zu §§ 12 (VKA), 13 (VKA)

Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt.

Die Regelung deckt die dynamische Entwicklung der beruflichen An-
forderungen und damit das Anwachsen der Arbeitsanforderungen 
ab: Der Arbeitgeber überträgt keine anderen Tätigkeiten, greift 
somit nicht aktiv in die auszuübende Tätigkeit an sich ein. Vielmehr 
erhöhen sich bei gleichbleibender Aufgabenstellung die fachlichen 
Anforderungen: Der Beschäftigte muss – um nach wie vor die ge-
stellten Aufgaben lösen zu können – mehr Wissen und Können ein-
setzen. Daher ändert sich nicht der Arbeitsauftrag (auszuübende 
Tätigkeit), sondern die dabei zu beachtenden Rahmenbedingungen. 
Dies kann sowohl die rechtlichen als auch die fachlichen Grundlagen 
der Arbeit betreffen (z. B. neue bzw. geänderte Gesetze, technische 
Neuerungen).
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3.  Die Kernvorschrift im TV-L
§ 12 TV-L folgt dem Modell des § 22 BAT und beschränkt sich auf 
redaktionelle Abweichungen.

§ 12 TV-L

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätig-
keitsmerkmalen der Entgeltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte 
erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 3Die/
Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeits-
merkmale die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuüben-
de Tätigkeit entspricht.4Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht 
den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens 
zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anfor-
derungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale 
dieser Entgeltgruppe erfüllen. 5Kann die Erfüllung einer Anforderung in 
der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt 
werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für 
die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu 
beurteilen.6Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen 
gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die ge-
samte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 7Ist in einem Tätig-
keitsmerkmal ein von Satz 4 oder 6 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, 
gilt dieses. 8Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraus-
setzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese 
Anforderung erfüllt sein.

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzuge-
ben.

Protokollerklärung zu Absatz 1:

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammen-
hangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Be-
schäftigten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren 
Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Ak-
tenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Betreuung bzw. 
Pflege einer Person oder Personengruppe, Fertigung einer Bauzeich-
nung, Erstellung eines EKG, Durchführung einer Unterhaltungs- bzw. 
Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher 
zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich 
nicht aufgespalten werden.

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem 
Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer 
niedrigeren Entgeltgruppe.

(Hervorhebungen durch die Verfasser)
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Wichtig:  Im TV-L müssen für alle Beschäftigten Arbeitsvorgänge 
gebildet werden, das heißt auch für Beschäftigte, die in die Ent-
geltgruppe 1 TV-L eingruppiert sind, sowie für ehemalige Arbeiter, 
deren Eingruppierung sich nach Teil III Anlage A TV-L richtet (vgl. 
Richter/Gamisch/Mohr, EG TV-L, Kapitel 1.1; Richter/Gamisch/Mohr, 
gEG, IV.B.7, S. 1 ff.). 

§ 13 TV-L – Eingruppierung in besonderen Fällen
1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht über-
tragen worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Abs. 1 
Satz 3) nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeits-
merkmalen einer höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe ent-
spricht (§ 12 Abs. 1 Satz 4 bis 8), und hat die/der Beschäftigte die höher-
wertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er 
mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der höheren Entgelt-
gruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt 
§ 14 sinngemäß. 3Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit 
durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit oder Vorbereitung 
auf eine Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs 
Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist 
von sechs Monaten eingerechnet. 4Bei einer längeren Unterbrechung oder 
bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der 
Beendigung der Unterbrechung von neuem. 5Wird der/dem Beschäftigten 
vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zugewiesen, die den 
Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt 
§ 14 sinngemäß.

4.  Die Kernvorschrift im TVöD-Bund

§ 12 TVöD-Bund – Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach dem Tarif-
vertrag über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund). 2Die/Der 
Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingrup-
piert ist.

(2) 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren 
Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend 
auszuübende Tätigkeit entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tätigkeit 
entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich 
mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen 
die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeits-
merkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen.3Kann die Erfüllung einer Anfor-
derung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge 
festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeits-
vorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit 
zusammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere 
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